
Private Zusatzversicherung im Überblick
 Ambulante Zusatzversicherung

Wozu braucht man eine ambulante Zusatzversicherung?
Mit einer ambulanten Zusatzversicherung bewahren Sie sich die Freiheit, die jeweils beste Behandlung für sich auszuwählen. Denn es wer-
den auch solche Leistungen abgedeckt, die von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht oder nur unzureichend bezahlt werden. 
So übernimmt die ambulante Zusatzversicherung der Allianz Kosten für Vorsorgeuntersuchungen, Heilpraktikerbehandlungen, alternativ-
medizinische Behandlungen und Sehhilfen. 

 Beispiele

Hier sehen Sie drei typische Situationen, die zeigen, warum die ambulante Zusatzversicherung so wichtig ist.

Leistungen ambulante Zusatzversicherung
Mehr Wahlfreiheit und Absicherung 
Heilpraktiker und alternativmedizinische Behandlung: Die Allianz 
erstattet bis zu 80 % der Kosten, max. 1.000 EUR innerhalb von zwei 
Versicherungsjahren inklusive Arzneimittel, z. B. für Homöopathie 
oder Akupunktur. 
Brillen und Kontaktlinsen: Für Brillen und Kontaktlinsen trägt die 
Allianz die Kosten bis zu 300 EUR innerhalb von 24 Monaten.

Vorsorgeleistungen: Vorsorge zahlt sich aus. Daher beteiligt sich 
die Allianz einmal innerhalb von 24 Monaten an den Kosten ausge-
wählter Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Hautkrebs-Screening mit 
speziellem Lichtmikroskop ab 18 Jahren oder Früherkennung Grüner 
Star ab 40 Jahren).

Besondere Vorteile
Vorsorgeuntersuchungen auch ohne Vorleistung: Die Allianz 
erstattet Kosten für Vorsorgeuntersuchungen, auch wenn Ihre Kran-
kenkasse sich nicht an den Kosten beteiligt.
Unkompliziert zur neuen Brille: Die Allianz erstattet die Kosten für 
Ihre Brille oder Kontaktlinsen, auch wenn sich Ihre Sehschärfe nicht 
geändert hat oder die Krankenversicherung sich nicht an den Kosten 
beteiligt. 

Die ambulante Zusatzversicherung der Allianz:  
eine wertvolle Ergänzung der Leistungen Ihrer Krankenkasse mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

!

Heilpraktikerbehandlung Osteopathische Behandlung Vorsorgeuntersuchung Hautkrebs-Screening

Wolfgang M. leidet seit geraumer Zeit an starken 
Rückenschmerzen. Diese behindern ihn sowohl 
im Beruf als auch in der Freizeit. Da ihm die 
Schulmedizin bislang nicht helfen konnte, wendet 
er sich an eine Heilpraktikerin. Diese rät ihm zu 
einer Akupunkturbehandlung. Seine Krankenkasse 
beteiligt sich nicht an den Kosten. 

Sabine K. leidet seit Jahren unter Migräne, die sie 
zunehmend im Alltag einschränkt. Schmerzmittel 
zeigen über die letzten Wochen mehr Nebenwir-
kungen als positive Effekte. Eine osteopathisch 
ausgebildete Ärztin rät ihr zu einer strukturellen 
Osteopathie: Mit manuellen Techniken sollen Bewe-
gungsstörungen und Verspannungen aufgespürt 
und sanft gelöst werden. Ihre Krankenkasse trägt 
die Kosten hierfür nicht.

Katharina K. hat sehr viele Muttermale. Vor zwei 
Jahren wurde ihr ein großer Leberfleck entfernt. 
Die Diagnose brachte Entwarnung, dennoch geht 
Frau K. nun regelmäßig alle zwei Jahre zu ihrem 
Hautarzt, um verdächtige Hautstellen genau 
untersuchen zu lassen. Dabei nutzt der Arzt ein 
spezielles Hautmikroskop (Dermatoskop). Ihre 
Krankenkasse trägt nur die Kosten für eine Unter-
suchung ohne Lichtlupe oder Mikroskop.

Die Allianz übernimmt 80 Prozent der Kosten. Die Allianz übernimmt 80 Prozent der Kosten. Die Allianz übernimmt 80 Prozent der Kosten.

MEHR  ZUM THEMA
allianz.de/gesundheit/ krankenzusatz versicherung-ambulant



Immer für Sie da, wenn es darauf ankommt:

 Prinzip und Leistungen

Die Tarife AmbulantPlus und AmbulantBest ergänzen Ihren gesetzlichen Krankenversicherungsschutz. Je nach Tarif sind Leistungen für alternative 
Behandlungsmethoden durch Ärzte oder Heilpraktiker und wichtige Vorsorgeuntersuchungen abgedeckt. Leistungen für Seh- und Hörhilfen 
vervollständigen Ihre Absicherung.
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Das sollten Sie wissen:
Besonders empfohlen für: Die ambulante Zusatzversicherung der 
Allianz ist besonders geeignet für alle gesetzlich Versicherten, die 
sich mehr Behandlungsalternativen für ihre Gesundheit wünschen.
Nicht geeignet für: Die ambulante Zusatzversicherung ist nicht 
empfehlenswert für Personen mit laufenden oder unmittelbar be-
vorstehenden Behandlungen, da die Tarife eine allgemeine Warte-
zeit von drei Monaten ab Versicherungsbeginn vorsehen (acht Mo-
nate bei psychotherapeutischen Leistungen beim Heilpraktiker).
Vorsorgeuntersuchungen und Alternativmedizin: Die Allianz 
erstattet wichtige Vorsorgeuntersuchungen und ausgewählte alter-
nativmedizinische Verfahren beim Arzt. Das detaillierte Leistungs-
spektrum entnehmen Sie bitte den AVB.

Altersabhängige Vorsorgeuntersuchungen: Sobald Sie das 
hierfür medizinisch notwendige Alter erreicht haben, können Sie 
alle 24 Monate Vorsorgeuntersuchungen vornehmen lassen.
Versicherungsjahr: Das erste Versicherungsjahr läuft vom verein-
barten Versicherungsbeginn bis zum 31. Dezember des betreffen-
den Kalenderjahres. Die folgenden Versicherungs jahre entsprechen 
dem jeweiligen Kalenderjahr. 
ZahnAmbulantPlus: Wollen Sie Ihren Zahnschutz verbessern, 
haben Sie mit dem Tarif ZahnAmbulantPlus dazu die Möglichkeit.
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB): Diese Infor-
mation kann Ihnen nur einen Überblick über die Leistungen ge-
ben. Für Ihren Versicherungsschutz maßgeblich sind die aktuellen 
AVB bei Vertragsabschluss.

Leistungen AmbulantPlus AmbulantBest

Sehhilfen 100 %, max. 150 EUR innerhalb von 24 Monaten 100 %, max. 300 EUR innerhalb von 24 Monaten

Heilpraktiker 70 % der Kosten bis zu den Höchstbeträgen des 
 Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker 
(GebüH), max. 400 EUR pro Versicherungsjahr

80 % der Kosten bis zu den Höchstbeträgen des GebüH; zusammen mit alternativ-
medizinischen Verfahren max. 1.000 EUR innerhalb von zwei Versicherungsjahren

Alternativmedizinische  
Verfahren beim Arzt 

–

80 % der Restkosten nach GKV-Vorleistung oder 80 % der Gesamtkosten ohne 
GKV-Vorleistung bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ); zusammen mit Heilpraktikerleistungen max. 1.000 EUR innerhalb von 
zwei Versicherungsjahren

Vorsorgeuntersuchungen 
–

80 % der Restkosten nach GKV-Vorleistung oder 80 % der Gesamtkosten ohne 
GKV-Vorleistung bis zu den Höchstsätzen der GOÄ

Hörhilfen – 80 % der Restkosten nur nach GKV-Vorleistung, max. 500 EUR pro Versicherungsjahr

Freie Krankenhauswahl ja ja

Ambulante Zusatzversicherung

www.allianz.de
Allianz Private Krankenversicherungs-AG

AmbulantPlus

gesetzliche  Kranken-versicherung

private  Zusatz-versicherung

Ihr Online-Service: Meine Allianz
Nutzen Sie viele Vorteile unter: allianz.de/meine-allianz

AmbulantBest


